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Müller + Baum GmbH & Co. KG 

Birkenweg 52 

59846 Sundern  

 

Gerüstsystem "Rahmengerüst  FIX 120"    

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.1-21 vom 17. Januar 2011. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

05.01.2016 I 37.1-1.8.1-79/15 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

a) Die Allgemeinen Bestimmungen werden wie folgt ersetzt: 

 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der 
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen 
Übersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert:  

a) Abschnitt 1 wird wie folgt ersetzt: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

 Bei den zugelassenen Bauprodukten handelt es sich um vorgefertigte Gerüstbauteile des 
Gerüstsystems "Rahmengerüst FIX 120". 

Die Zulassung gilt für die Herstellung von Bauteilen des Gerüstsystems, sofern nicht ange-
geben ist, dass die Herstellung der Bauteile in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Z-8.1-182 geregelt ist oder dass die Bauteile nicht mehr hergestellt werden, also nur zur 
weiteren Verwendung zugelassen sind. Ferner gilt die Zulassung für die Verwendung des 
Gerüstsystems als Arbeitsgerüst gemäß Definition nach DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbin-
dung mit der "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1"1 sowie als 
Fang- und Dachfanggerüst nach DIN 4420-1:2004-03. Der Auf-, Um- und Abbau der Gerüste 
ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 

Die Haupttragkonstruktion besteht aus Stahl-Vertikalrahmen b = 1,165 m, Belägen   3,0 m 
sowie aus Vertikaldiagonalen in der äußeren vertikalen Ebene. 

Für die Verwendung der Gerüstbauteile in Fassadengerüsten ist eine Regelausführung 
beschrieben, für die die Standsicherheitsnachweise der vollständig aufgebauten 
Gerüstkonfigurationen erbracht sind. Davon abweichende Ausführungen bedürfen eines 
gesonderten Nachweises; die dafür anzusetzenden Kennwerte sind in dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung genannt.  

Die Regelausführung gilt für Fassadengerüste mit Aufbauhöhen bis 24 m über Gelände 
zuzüglich der Spindelauszugslänge. Das Gerüstsystem darf in der Regelausführung mit 

Feldweiten   2,5 m für Arbeitsgerüste der Lastklassen  5 nach DIN EN 12811-1:2004-03 
sowie als Fang- und Dachfanggerüst mit einer Fanglage der Klasse FL1 und als Dachfang-
gerüst mit Schutzwänden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden. 

b) Abschnitt 2.1.2.2 wird durch folgenden Abschnitt ersetzt: 

 2.1.2.2  Vollholz 

Das Vollholz muss entsprechend den Angaben der Anlage A mindestens den Sortierklassen 
S 10 oder MS10 nach DIN  4074-1:2003-06 oder einer Mindestfestigkeit der Klassen C24 
nach DIN EN 338:2010-02 entsprechen. 

c) Abschnitt 2.1.4 wird durch folgenden Abschnitt  ersetzt: 

 2.1.4  Korrosionsschutz 

Sofern im Abschnitt 8.1 der DIN EN 12811-2:2004-04 nicht anders geregelt, gelten die 
Bestimmungen gemäß DIN EN 1090-2:2011-10 oder DIN 18800-7:2008-11. 

d) Abschnitt 2.2.1 wird wie folgt ersetzt: 

2.2.1  Herstellung 

Betriebe, die geschweißte Gerüstbauteile nach dieser Zulassung herstellen, müssen 
nachgewiesen haben, dass sie hierfür geeignet sind. 

 
1
  siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 61 ff  
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 Für Stahlbauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn  

o die Qualifizierung von Schweißverfahren und Schweißpersonal nach 
DIN EN 1090-2:2011-10 erfolgt und für den Betrieb ein Schweißzertifikat mindestens 
der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder 

o für den Betrieb eine Bescheinigung mindestens über die Herstellerqualifikation der 
Klasse C (Kleiner Eignungsnachweis mit Erweiterung) nach DIN 18800-7:2008-11 
vorliegt und dabei durch Verfahrensprüfung die Eignung zur Fertigung der 
vorgesehenen Schweißverbindungen nachgewiesen ist. 

 Für Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn  

o die Qualifizierung von Schweißverfahren und Schweißpersonal nach 
DIN EN 1090-3:2008-09 erfolgt und für den Betrieb ein Schweißzertifikat mindestens 
der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder  

o wenn für den Schweißbetrieb eine Bescheinigung mindestens über die Klasse B nach 
DIN V 4113:2003-11 vorliegt und dabei durch Verfahrensprüfung die Eignung zur 
Fertigung der vorgesehenen Schweißverbindungen nachgewiesen ist. 

e) Abschnitt 3.2.1 wird wie folgt ersetzt: 

 3.2.1  Allgemeines 

 Der Nachweis der Standsicherheit von Gerüsten, die unter Verwendung der Gerüstbauteile 
nach Abschnitt 4.3.1 erstellt werden und nicht der Regelausführung entsprechen, ist im 
Einzelfall oder durch eine statische Typenberechnung zu erbringen. Hierbei sind insbeson-
dere DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie für Arbeits-
gerüste nach DIN EN 12811-1"2, "Zulassungsgrundsätze für die Bemessung von Aluminium-
bauteilen im Gerüstbau"2 oder DIN EN 1999-1-1:2014-03, DIN 4420-1:2004-03 sowie die 
"Zulassungsgrundsätze für Arbeits- und Schutzgerüste - Anforderungen, 
Berechnungsannahmen, Versuche, Übereinstimmungsnachweis"2 zu beachten.  

f) Abschnitt 3.2.2.5 wird wie folgt ersetzt: 

 3.2.2.5 Gerüstspindeln 

 Die Ersatzquerschnittswerte für die Spannungs- und Interaktionsnachweise und 
Verformungsberechnungen der Gerüstspindeln nach DIN 4425:1990-11 (vgl. auch Anhang B 
von DIN EN 12811 1:2004 03) sind wie folgt anzunehmen: 

 - Gerüstspindeln (Fußspindeln) nach Anlage A, Seiten 1 und 2: 

  A =      AS  =  2,69 cm² 

   I =   3,13 cm
4
 

   Wel =   2,23 cm³ 

   Wpl =   1,25 • 2,23  =  2,79 cm³ 

 Beim Nachweis der Tragfähigkeit der Gerüstspindeln darf die Cosinus-Interaktion nach 
DIN 4420-1:1990-12, Tabelle 7 verwendet werden. 

g) Abschnitt 3.2.2.7 wird wie folgt ersetzt: 

 3.2.2.7 Kupplungen 

 Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind die 
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten für Halbkupplungen der Klasse B entsprechend den 
Angaben der DIN EN 74-2:2009-01 anzusetzen.  

 

 
2
  zu beziehen durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
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h) Abschnitt 4.1 wird wie folgt ersetzt: 

4.1 Allgemeines 

Die Ausführung und Überprüfung der Gerüste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung.  

 Der Auf-, Um- und Abbau der Gerüste hat unter Beachtung der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung3 zu erfolgen. 

i) Abschnitt 4.3.8 wird wie folgt ersetzt: 

4.3.8 Kupplungen 

 Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Ständer mit einem 

Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von  10 % sind zulässig. Die 
Schrauben sind entsprechend der Verwendungsanleitung des Herstellers leicht gangbar zu 
halten. 

 Die Kupplungen mit Keilverschluss sind beim Anschluss an die Ständer durch Einschlagen 
des Keils mit einem 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag anzukeilen. 

Andreas Schult  Beglaubigt 

Referatsleiter 

 
3
  Die Aufbau- und Verwendungsanleitung hat den in der "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach 

DIN EN 12811-1", siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, gestellten Anforderungen zu entsprechen.  

el
ek

tro
ni

sc
he

 k
op

ie
 d

er
 a

bz
 d

es
 d

ib
t: 

 z
-8

.1
-2

1


